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Bebauungsplan Nr. 01 „Wohngebiet Poststraße“ – 2. Änderung 

 

GL-Reg.-Nr. 0028/1992 

Verfahrensstand: 3. Entwurf, Stand Juli 2025 

Gemeinde / Ortsteil: Großräschen, Stadt / Freienhufen 

Kreis: Oberspreewald-Lausitz 

Region: Lausitz-Spreewald 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur Anfrage des Planungsbüros Wolff, Cottbus/Potsdam, vom 08.08.2025 im Auftrag der Stadt 

Großräschen geben wir folgende Stellungnahme ab: 

x  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 

 

Beurteilung der Planungsabsicht auf Grundlage der Landesplanung:  

x  Ziele der Raumordnung stehen nicht entgegen 

  Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung 

  Anpassung an Ziele der Raumordnung nur unter u. g. Voraussetzungen möglich 

  u. g. Grundsätze der Raumordnung sind nachvollziehbar in die Abwägung einzustellen 

 

Erläuterungen:  

Für die Planung relevante Ziele der Raumordnung sind Bestandteil der Begründung. 

Ergänzt werden sollte Ziel Z 5.6 LEP HR – Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung: 

Die Stadt Großräschen gehört als Mittelzentrum im Weiteren Metropolenraum zu den Schwerpunkten 

der Wohnsiedlungsflächenentwicklung (Z 5.6 Abs. 2 LEP HR). Gemäß Z 5.6 Abs. 3 LEP HR ist in diesen 

Schwerpunkten eine quantitativ uneingeschränkte Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen möglich. 

 

Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht  

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007, (GVBl. I S. 235) 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin – Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35) 
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Bindungswirkung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der 
Raumordnung können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. 

Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind im Rah-
men der Abwägung angemessen zu berücksichtigen. 

Hinweise 

• Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gibt es unsererseits keine Hinweise. Eigene 
umweltbezogene Daten liegen der GL nicht vor.  

• Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, 
nicht wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von die-
ser Mitteilung unberührt. 

• Die GL äußert sich im Rahmen der Behördenbeteiligung1 an kommunalen Bauleitplanungen zu den 
Inhalten der Landesplanung (LEPro 2007, LEP HR, Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwick-
lung (LEP FS), Braunkohlenplanung). Die Belange der Regionalplanung, insbesondere auch die beach-
tenspflichtigen regionalplanerischen Ziele, werden durch die Regionale Planungsgemeinschaft vertre-
ten. Die Regionale Planungsgemeinschaft ist als Träger öffentlicher Belange durch die Kommune di-
rekt zu beteiligen. 

• Wir bitten, Beteiligungen zu Bauleitplanverfahren nur in digitaler Form durchzuführen (E-Mail oder 
Download-Link) und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen: gl5.post@gl.berlin-
brandenburg.de. 

• Wir bitten, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) 
BauGB oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form (E-Mail oder Download-Link) zu 
senden an unser Referatspostfach gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de sowie zur Aktualisierung des 
Raumordnungskatasters/PLIS zusätzlich an das LBV/Raumbeobachtung: PLIS@lbv.brandenburg.de. 

• Plan- bzw. Kartenunterlagen sollen - neben dem pdf-Format - für eine Übernahme der für die GL rele-
vanten Geometrien von Bauleitplänen in das Planungsinformationssystem (PLIS) zusätzlich im Da-
teiformat XPlanGML2 ab Version 5.0 übermittelt werden. In Hinblick auf die elektronische Aktenfüh-
rung sind Text- oder GIS-Dateien in einem Format ohne Verschlüsselung bei Speicherung zu übermit-
teln. 

• Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link:  
https://gl.berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Info-personenbezogene-Daten-GL-5.pdf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Meinert 

 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Unterschrift gültig. 

                                                         
1 Mit Inkrafttreten des geänderten Landesplanungsvertrages am 01.08.2024 ist die bisherige Mitteilung der Ziele der Raumordnung 
durch die GL entfallen (vgl. https://bravors.brandenburg.de/vertraege/lplv sowie das Rundschreiben der GL vom 03.09.2024 zur Auf-
stellung von Bauleitplänen nach Änderung des Raumordnungs- und Landesplanungsrechts: https://gl.berlin-brandenburg.de/umset-
zung-der-raumordnungsplaene/anpassung-der-bauleitplanung-an-die-ziele-der-raumordnung/). 
2 Dateiformat XPlanGML zur Anwendung vorgeschrieben seit Oktober 2017, vgl. Beschluss IT-Planungsrat: https://www.it-planungs-
rat.de/beschluss/beschluss-2017-37; Erläuterungen zum XPlanungs-Format sind im Pflichtenheft unter: https://lbv.branden-
burg.de/datenerfassung-24777.html einsehbar. Fragen können gerichtet werden an: LBV-XPlanung@LBV.Brandenburg.de   
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Planungsbüro Wolff GbR
Friedrich-Ebert-Str. 88
14467 Potsdam

Inselstraße 26, 03046 Cottbus

Bearb.: Tzschichholz

AZ: 74.21.43-3-155

Telefon: 0355-48640-337

Fax: 0355-48640-110

Internet: lbgr.brandenburg.de

Mail: lbgr@lbgr.brandenburg.d
e

Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

Überweisungen an:
Landesbank Hessen-Thüringen
Kontoinhaber:   Landeshauptkasse
Potsdam
Konto-Nr.:          711 040 174 7
Bankleitzahl:     300 500 00

IBAN:          DE 43 3005 0000 7110 4017
47
BIC-Swift:   WELADEDDXXX

Cottbus, 27. August 2025

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

A Allgemeine Angaben

Bebauungsplanverfahren der 2. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 1 „Poststraße Freienhufen“, Stadt Großräschen, OT Freienhufen

Ihr Schreiben (E-Mail) vom 8. August 2025 - Wolff

Anhörungsfrist: 8. September 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für bergbauliche und geologische Belange
äußert sich das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) auf der
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zu o. g.
Planung/Vorhaben wie folgt:

B Stellungnahme

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher
Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der
Abwägung nicht überwunden werden können:

Keine.

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren
können, mit Angabe des Sachstands:

Keine.

3. Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der
eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan:
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Markscheidewesen

Das angefragte Planungsgebiet befindet sich räumlich vollständig
im Einflussbereich der durch den Braunkohlenbergbau in der Lausitz hervorgerufenen
Grundwasserabsenkung. Bedingt durch diese Grundwasserbeeinflussung sind an der
Erdoberfläche Bodenbewegungen vorrangig in Form von Senkungen (beim
Grundwasserentzug) und Hebungen (beim Grundwasserwiederanstieg) feststellbar, die
aufgrund ihrer überwiegend gleichförmigen Ausprägung und großflächigen Ausbreitung im
Regelfall jedoch zu keinen Nutzungseinschränkungen an der Oberfläche führen.

Grundsätzlich können jedoch Schäden an Gebäuden und Infrastruktur (Bergschäden)
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Dies gilt es insbesondere zu beachten bei
flurnahen nachbergbaulichen Grundwasserverhältnissen und bei geologischen Anomalien
im Untergrund (z.B. lokale Torflinsen). Gegebenenfalls sind entsprechende
Baugrundgutachten durch den Bauherrn zu veranlassen. Erforderlichenfalls sind bei der
Errichtung, Erweiterung oder wesentlichen Änderung baulicher Anlagen auf Verlangen des
Bergbaubetreibers Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen (s. § 110ff BBergG)
vorzusehen.

Zur Überwachung der Bodenbewegungen werden in dem durch den Grundwasserentzug
beeinflussten Bereich alle 2 Jahre Höhenmessungen über ein Präzisionsnivellement
durchgeführt. Nähere Auskünfte zu vorliegenden Messergebnissen können im Bedarfsfall
beim LBGR im Rahmen einer gesonderten Anfrage eingeholt werden.

Der Grundwasserwiederanstieg ist noch nicht abgeschlossen und daher weiterhin zu
beachten. Anfragen zur künftigen Grundwasserentwicklung und zu möglichen daraus
resultierenden Bodenbewegungen sind direkt an die

Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
Zentrale und Betrieb Lausitz/Abt. VL
Knappenstraße 1
01968 Senftenberg

zu richten.

Hinweis:
Eine abschließend verbindliche markscheiderische Stellungnahme ist derzeit durch das
LBGR nicht möglich.

Geologie:

Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden.

Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder
geophysikalischen Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder
Auskunftspflicht hin (§ 8ff Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur
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Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung
geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung
öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz-GeolDG)).

Auf das Anzeigeportal des LBGR https://bohranzeige-brandenburg.de wird verwiesen.

Hinweise:

Innerhalb des LBGR wird die Bearbeitung / Darstellung des TöB – Beteiligungsprozesses
komplett digital abgebildet. Für eine effiziente, widerspruchsfreie und fristgerechte
Bearbeitung des TöB – Prozesses im LBGR ist es dabei notwendig, das
Datenaustauschformat XPlan zur Unterstützung eines verlustfreien Austausches von
Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen
IT-Systemen zu nutzen. Dieses Format ist seit dem 5. Oktober 2017 vom IT-Planungsrat
gemäß §12 des Gesetzes über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg
(Brandenburgisches E-Government-Gesetz - BbgEGovG) verbindlich als
Austauschstandard im Planungsbereich festgelegt worden. Ergänzend besteht die
Möglichkeit, die Planungsflächen bei Beteiligungsverfahren als GIS Standard shape
EPSG – Code 25833 zu übersenden.
Eine Übersendung einfacher pdf-Dokumente als Planungsgrundlage und Darstellung der
Planungsflächen genügt diesen Ansprüchen nicht! Zur weiteren Generalisierung des TöB-
Prozesses ist zukünftig bei Beteiligungen des LBGR, vorrangig das Bauleitplanungsportal
des Landes Brandenburg und zwingend die E-Mail-Adresse lbgr@lbgr.brandenburg.de zu
nutzen. Nur unter dieser E-Mail-Adresse ist ein ständiger Datenabruf im Vertretungs- oder
Krankheitsfall etc. gewährleistet.
Durch die zunehmende Anzahl von Beteiligungen des LBGR an
Bauleitplanungsverfahren, ist eine fristgerechte Bearbeitung der TöB – Stellungnahmen
nach § 4 Abs. 2 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. der Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange nach dem Baugesetzbuch im Land Brandenburg (TöB-Runderlass -
TöB-RdErl) nur unter den Voraussetzungen einer digitalen Datenbereitstellung der
Planungsflächen möglich.

Freundliche Grüße
Im Auftrag

gez. Tzschichholz
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Planungsbüro Wolff GbR 
Friedrich-Ebert-Str. 88 
14467 Potsdam 

 Bearb.: Frau Andrea Barenz 
Gesch-Z.:LFU-TOEB-
3700/12+44#575339/2025 
Hausruf: +49 355 4991-1332 
Fax:  +49 331 27548-2659 
Internet:  www.lfu.brandenburg.de  
TOEB@LfU.Brandenburg.de 

Cottbus, 15.08.2025  

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01 Poststraße der Stadt Groß-
räschen, Ortsteil Freienhufen 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 08.08.2025 
 - Begründung, 07/2025 
 - Planzeichnung, 07/2025 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-
welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird 
für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung bei-
liegende Stellungnahme der Fachabteilung Immissionsschutz übergeben. Die 
Fachabteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. Die fachliche Zu-
ständigkeit für den Naturschutz obliegt der unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Oberspreewald-Lausitz. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Andrea Barenz 
Dieses Dokument wurde am 15.08.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren  

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB) 
 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01 Poststraße der Stadt 
Großräschen, Ortsteil Freienhufen 

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Jutta Kimmig 
T25 
0355 4991-1361 
TOEB@lfu.brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

 

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Fachliche Stellungnahme 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Sachstand Planung 
Mit dem 3. Entwurf zur 2. Änderung des seit 1995 rechtsgültigen Ursprungs-Bebauungsplanes wird 
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die Vereinfachung der planungsrechtlichen Festsetzungen für die gekennzeichneten Teilflächen des 
Ursprungsplanes angestrebt. Ziel ist die Schaffung von Zulässigkeitsvoraussetzungen für die 
Ansiedlung von Einfamilienhäusern in Ergänzung der bereits bestehenden Bebauung an der 
Poststraße und verlängerten Straße Am Wald. 
Die Planänderung betrifft Teilflächen für die bereits konkrete Entwicklungsabsichten bestehen. 
 
Stellungnahme: 
Rechtsgrundlage 
Gemäß § 50 Satz 1 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikel 3 Nummer 13 der Richtlinie 
2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, 
insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 
öffentlich genutzte Gebäude, soweit wie möglich vermieden werden.  
 
In der städtebaulichen Planung finden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1 
(Schallschutz im Städtebau vom Juli 2023) Anwendung. In der DIN sind als Zielvorstellungen für die 
städtebauliche Planung schalltechnische Orientierungswerte für die einzelnen Baugebiete nach 
BauNVO angegeben, deren Einhaltung bzw. Unterschreitung im Interesse einer angemessenen 
Immissionsvorsorge wünschenswert ist. 
 
Die überarbeiteten Planunterlagen (3. Entwurf Stand Juli 2025) wurden hinsichtlich der 
Übereinstimmung mit den Anforderungen des vorbeugenden Immissionsschutzes geprüft. Danach 
bestehen gegen die in der Planbegründung vom 30.07.2025 beschriebenen und begründeten 
Planänderungen keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Die im Planentwurf enthaltenen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung für die WA-Bauflächen 
werden befürwortet. 
 
  
Die Stellungnahme verliert mit wesentlicher Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre Gültigkeit. 

 
 
 
 
Dieses Dokument wurde am 14.08.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Poststraße Freienhufen“ der Stadt Großräschen OT 

Freienhufen 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihre Nachricht vom 8. August 2025 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

den eingereichten Vorgang habe ich in der Zuständigkeit des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) 

als Verkehrsoberbehörde des Landes Brandenburg gemäß “Zuständigkeitsregelung hinsichtlich der 

Beteiligung der Verkehrsbehörden und der Straßenbauverwaltung als Träger öffentlicher Belange in 

Planungsverfahren“ (Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung vom 17. Juni 2015, 

veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 27, vom 15. Juli 2015, S. 575) geprüft. 

Mit der vorliegenden Änderung ist beabsichtigt, den Bebauungsplan an die geänderte Ausgangslage und 

geänderten Bedürfnisse der Bauherren anzupassen.  

Aus verkehrsbehördlicher Sicht des Landes bestehen gegen das Vorhaben keine Einwände. 

Belange der zum Zuständigkeitsbereich des LBV gehörenden Verkehrsbereiche Eisenbahn/Schienen-

personennahverkehr, Binnenschifffahrt, ziviler Luftverkehr und übriger ÖPNV werden nicht berührt. 

Informationen über Planungen oder sonstige Maßnahmen der v. g. Verkehrsbereiche, die das 

Planungsgebiet betreffen könnten, liegen mir nicht vor. 

Zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung lassen sich aus der Zuständigkeit des LBV als 

Verkehrsoberbehörde des Landes Brandenburg keine konkreten Hinweise und Forderungen ableiten. 

Die Prüfung straßenbaulicher und straßenplanerischer Belange liegt in der Zuständigkeit des jeweiligen 

Straßenbaulastträgers. 



Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund anderer Vorschriften bestehende 

Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, Bewilligungen oder Zustimmungen unberührt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Borchardt 

 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Unterschrift gültig. 
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Planungsbüro Wolff GbR 
Friedrich-Ebert-Str. 88 
 
14467 Potsdam 

 1435/2025 
Herr Schirmer 
Tel: 0331/201 55-52 
Ihr Zeichen: 
 
Potsdam, 09.09.2025 

 
 
vorab per Fax:  
vorab per email: buero@planungsbuero-wolff.de 
 
 

Stellungnahme, Äußerung und Einwendung der o.g. anerkannten Naturschutzverbände 
zum BP Nr. 01 „Poststraße Freienhufen“ 2. Änderung, 3. Entwurf, Stadt Großräschen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die im Landesbüro vertretenen anerkannten Naturschutzverbände Brandenburgs bedanken sich 
für die Beteiligung und übermitteln Ihnen nachfolgend ihre Stellungnahme, Äußerung und 
Einwendung zum o.g. Verfahren: 

Im Plangebiet gehen wir von einem Vorkommen der Zauneidechse aus. 

Zudem gibt es den Verdacht, dass hier Heidelerche, Brachpieper, Braunkehlchen und 
Schwarzkehlchen vorkommen. Diese sind im Artenschutzbericht zu behandeln. 

Wir bitten um weitere Beteiligung, sobald der vollständige Umweltbericht vorliegt. 

Wir bitten um eine weitere Beteiligung in diesem Verfahren. Für den Fall, dass in dieser Sache 
ein das Verfahren beendender Bescheid ergeht (Zustimmung, Ablehnung, Einstellung), 
beantragen wir auf Grundlage von §3 Abs. 1 UIG deren Übersendung mit Eingangsbestätigung, 
vorzugsweise per E-Mail an info@landesbuero.de. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
i.A. Thomas Schirmer 
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1

buero@planungsbuero-wolff.de

Von: Barbara Mittelstädt <b.mittelstaedt@gwv-sonnewalde.de>
Gesendet: Montag, 1. September 2025 08:53
An: buero@planungsbuero-wolff.de
Betreff: Unterrichtung Behörden, TöB, Nachbargemeinden | Stadt Großräschen, BP 

Nr. 01 „Poststraße Freienhufen“ 2. Ae - GRR 754, 3. Entwurf Juli 2025 

V/5.2-25182 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dem Bebauungsplan Nr. 01 „Poststraße Freienhufen“ stimmen wir zu. Es sind keine Gewässer II. Ordnung betroffen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Barbara Mittelstädt/SB-KL 
 
Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz 
Finsterwalder Straße 32a 
03249 Sonnewalde 
 
Tel.: 035323 637 27 
Mobil: 0162 2449266 
Email: b.mittelstaedt@gwv-sonnewalde.de 
 





 

 
 

 

 

 

 

 

  

www.50hertz.com 

 

 
 

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Poststraße Freienhufen“ der Stadt 

Großräschen - Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrter Herr Wolf f , 

 

Ihre Anfrage haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet d erzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen bef inden. Dazu zäh-

len z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbin-

dungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.  

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich sowie ggf . ex-

terne Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und nur für die Anlagen der 

50Hertz Transmission GmbH.  

  

Hinweis zur Digitalisierung 

Für eine ef f iziente Identif izierung der (Nicht-) Betrof fenheit bitten wir bei künf tigen Be-

teiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsf läche(n) sowie even-

tueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten und ge-

oreferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise als KML-Datei oder im 

SHP-Format inkl. PRJ-Datei). 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrif t gültig.  

  
 
 

 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 

OGZ 

Netzbetrieb Zentrale 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

08.08.2025 

 

Unser Zeichen 

2025-004096-01-OGZ 

 

Ansprechpartner 

Team Fremd- und Bauleitplanung 

 

Telefon-Durchwahl 

030/5150-6710 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunft@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

 

 

Ihre Nachricht vom 

08.08.2025 

 

Geschäftsführer 

Stefan Kapferer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sylvia Borcherding 

 

Sitz der Gesellschaft 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankverbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

 
 

50Hertz Tra n s m i ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
Planungsbüro Wolf f  GbR 
Friedrich-Ebert-Straße 88  

14467 Potsdam 
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buero@planungsbuero-wolff.de

Von: Schmidt, Annett <annett.schmidt@cottbus.ihk.de>
Gesendet: Donnerstag, 28. August 2025 10:28
An: buero@planungsbuero-wolff.de
Betreff: Stellungnahme der IHK Cottbus als TöB gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur 2. 

Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 "Poststraße Freienhufen", Stadt 
Großräschen OT Freienhufen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Übersendung der Planunterlagen zu o.g. Vorhaben. 

Seitens der IHK Cottbus gibt es keine Einwände. 

Wir bitten Sie uns weiterhin am Planungsverfahren zu beteiligen. 

 

Mit freundlichen Grüßen
  

 

Annett 
 

Schmidt
 

  

 

  

Geschäftsbereich: Standortpolitik und Regionalentwicklung
 

Regional- und Bauleitplanung, Immobilien, Stadtentwicklung,
 

Medien- und Kreativwirtschaft
 

 

Goethestraße 1 
 

03046 
 

Cottbus
  

Deutschland
   

Tel: 
 

Fax:  
 

eMail:
  

 +49 (355) 365 - 2002 
 

 +49 (355) 365 - 92002
 

 annett.schmidt@cottbus.ihk.de 
   

      

Wirtschaftsinformationen und Veranstaltungen per E-Mail erhalten
 

 

 

 

Datenschutzerklärung
  

Pflichtinformationen nach DSGVO
 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin, 8. September 2025  

 

 

Planungsbüro Wolff GbR 

Friedrich-Ebert-Str. 88 

14467 Potsdam 

 

Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 1 „Poststraße Freienhufen“, 2. 

Änderung, 3. Entwurf, Stadt Großräschen (Stand Juli 2025) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V. (HBB) bedankt sich für die 

Beteiligung am Bebauungsplan Nr. 1 „Poststraße Freienhufen“, 2. 

Änderung, 3. Entwurf der Stadt Großräschen, mit Stand Juli 2025. 

Ziel des Verfahrens ist die Vereinfachung des bestehenden B-Planes für 

eine Teilfläche des Plangebiets, um eine Wohnbebauung der betroffenen 

Grundstücke planungsrechtlich zu ermöglichen.  

Beschränkt auf den fachlichen und sachlichen Aufgabenbereich des HBB 

bestehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Einwände gegen den Entwurf 

des B-Planes. 

Wir bitten Sie, den HBB über das Ergebnis der Beteiligung zu informieren.   

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hanna Mathis 
Referentin Politik & Kommunikation  
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